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Information zur Verarbeitungstätigkeit 
 

Artikel 13 bzw. 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), § 43 Datenschutzgesetz 
 
 

Zweck der Datenverarbeitung:   Videoüberwachung 
Verantwortlicher:     Stadt Graz, IT-Auftragsmanagement der 

Magistratsdirektion (Zentrale Anwendung) bzw. 
jeweils je System zuständige Dienststelle 

Art der verwendeten Daten:                                         sensible und nicht sensible Daten 
Rechtsgrundlagen:                                                          Rechtsgrundlagen im Sinn der SA032 der  

Standard- und Musterverordnung  
     
   

Besondere Angaben zum Inhalt der Verarbeitungstätigkeit: 

 
SA032 Videoüberwachung 
 
G. Verwaltungsgebäude öffentlicher Rechtsträger 
Zweck der Datenanwendung: 
Verschlüsselte Videoüberwachung des Einganges samt Zutrittsbereich zu einem ausschließlich vom 
öffentlichen Rechtsträger mit Parteienverkehr als Auftraggeber genutzten Verwaltungsgebäude oder 
des separaten Einganges samt Zutrittsbereich zu einem räumlich abgegrenzten, vom öffentlichen 
Rechtsträger mit Parteienverkehr genutzten Gebäudeteil (zB Haushälfte, Stockwerk) in einem nicht 
ausschließlich nur vom Auftraggeber genutzten Verwaltungsgebäude sowie der Fassade eines Ver-
waltungsgebäudes, das im Eigentum eines öffentlichen Rechtsträgers als Auftraggeber der Video-
überwachung steht oder bei welchem dieser für Beschädigungen der Fassade des Verwaltungsgebäu-
des einzustehen hat, sowie von Amtskassen zum Zweck des Eigentumsschutzes und des Verantwor-
tungsschutzes, der Verhinderung, Eindämmung und Aufklärung strafrechtlich relevanten Verhaltens, 
soweit hievon der Aufgabenbereich des Auftraggebers betroffen ist, mit ausschließlicher Auswertung 
in dem durch den Zweck definierten Anlassfall, wobei sich die Zulässigkeit der Videoüberwachung 
nach § 50a DSG 2000 richtet. 

 
Rechtsgrundlagen der Anwendung sind insbesondere die folgenden Gesetze (in der geltenden Fas-
sung): 

§§ 50a ff Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999; §§ 353 ff und § 1157 Allgemei-
nes bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), JGS Nr. 946/1811; § 3 Bundes-Bedienstetenschutzgesetz (B-
BSG), BGBl. I Nr. 70/1999; § 80 Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631. 

 
Höchstdauer der zulässigen Datenaufbewahrung: 

Aufgezeichnete Daten sind, sofern sie nicht aus konkretem Anlass für die Verwirklichung der zu 
Grunde liegenden Schutz- oder Beweissicherungszwecke oder für Zwecke nach § 50a Abs. 6 DSG 2000 
benötigt werden, spätestens nach 72 Stunden zu löschen (§ 50b Abs. 2 DSG 2000). 
 
G.1 Daten der Anwendung: 
 

Betroffene Personen-
gruppen: 

Nr.: Datenarten (samt Historie): Empfängerkreise: 

Personen, welche sich im 
videoüberwachten Be-
reich aufhalten: 

01 Bilddaten der Betroffenen 
(Aussehen, Verhalten) 

1 – 4 (ausschließlich im Anlass-
fall) 

02 Ort der Bildaufzeichnung 
(Räumlichkeit, Standort der 
Kamera) 

1 – 4 (ausschließlich im Anlass-
fall) 
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03 Zeit der Bildaufzeichnung (Da-
tum, Uhrzeit, Beginn/Ende der 
Bildaufzeichnung) 

1 – 4 (ausschließlich im Anlass-
fall) 

Im Rahmen der Video-
überwachung aufgenom-
mene Personen, welche 
im Anlassfall identifiziert 
werden: 

04 Bilddaten der Betroffenen 
(Aussehen, Verhalten) 

1 – 4 (ausschließlich im Anlass-
fall) 

05 Ort der Bildaufzeichnung 
(Räumlichkeit, Standort der 
Kamera) 

1 – 4 (ausschließlich im Anlass-
fall) 

06 Zeit der Bildaufzeichnung (Da-
tum, Uhrzeit, Beginn/Ende der 
Bildaufzeichnung) 

1 – 4 (ausschließlich im Anlass-
fall) 

07 Identität der Betroffenen, so-
weit aus der Aufzeichnung für 
den Auswertenden erkennbar 

1 – 4 (ausschließlich im Anlass-
fall) 

08 Rolle der Betroffenen (zB Tä-
ter, Opfer, Zeuge), soweit aus 
der Aufzeichnung erkennbar 

1 – 4 (ausschließlich im Anlass-
fall) 

 
G.2 Empfängerkreise: 
 
1 Zuständige Behörde bzw. zuständiges Gericht (zur Sicherung aus Beweisgrün-

den in Strafrechtssachen) gemäß §§ 80 bzw. 109 ff StPO iVm §§ 7, 8 und § 50a 
Abs. 6 Z 1 DSG 2000; 

2 Sicherheitsbehörden (zu sicherheitspolizeilichen Zwecken) gemäß § 53 Abs. 5 
SPG iVm § 50a Abs. 6 Z 2 DSG 2000; 

3 Gerichte (zur Sicherung von Beweisen in Zivilrechtssachen) gemäß §§ 384 ff ZPO 
iVm §§ 7 und 8 Abs. 3 Z 5 DSG 2000; 

4 Versicherungen (ausschließlich zur Abwicklung von Versicherungsfällen) gemäß 
§§ 7 und 8 Abs. 1 Z 4, 8 Abs. 3 Z 4 und 5 DSG 2000. 

 
H. Rechenzentren 

Zweck der Datenanwendung: 
Verschlüsselte Videoüberwachung von Rechenzentren (Serverräume sowie Systemkomponenten von 
Rechenzentren), die sich in speziell gesicherten Räumlichkeiten getrennt vom Bürobereich befinden, 
zum Zweck des Eigentumsschutzes und des Verantwortungsschutzes, der Verhinderung, Eindäm-
mung und Aufklärung strafrechtlich relevanten Verhaltens, soweit hievon der Aufgabenbereich des 
Auftraggebers betroffen ist, mit ausschließlicher Auswertung in dem durch den Zweck definierten 
Anlassfall, wobei sich die Zulässigkeit der Videoüberwachung nach § 50a DSG 2000 richtet. 
 
Rechtsgrundlagen der Anwendung sind insbesondere die folgenden Gesetze (in der geltenden Fas-
sung): 

§§ 50a ff Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999; §§ 353 ff und § 1157 Allgemei-
nes bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), JGS Nr. 946/1811; § 80 Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. 
Nr. 631. 
 

Höchstdauer der zulässigen Datenaufbewahrung: 
Aufgezeichnete Daten sind, sofern sie nicht aus konkretem Anlass für die Verwirklichung der zu 
Grunde liegenden Schutz- oder Beweissicherungszwecke oder für Zwecke nach § 50a Abs. 6 DSG 2000 
benötigt werden, spätestens nach 72 Stunden zu löschen (§ 50b Abs. 2 DSG 2000). 

 
H.1 Daten der Anwendung: 
 

Betroffene Personen-
gruppen: 

Nr.: Datenarten (samt Historie): Empfängerkreise: 

01 Bilddaten der Betroffenen 
(Aussehen, Verhalten) 

1 – 4 (ausschließlich im Anlass-
fall) 
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Betroffene Personen-
gruppen: 

Nr.: Datenarten (samt Historie): Empfängerkreise: 

Personen, welche sich im 
videoüberwachten Be-
reich aufhalten: 

02 Ort der Bildaufzeichnung 
(Räumlichkeit, Standort der 
Kamera) 

1 – 4 (ausschließlich im Anlass-
fall) 

03 Zeit der Bildaufzeichnung (Da-
tum, Uhrzeit, Beginn/Ende der 
Bildaufzeichnung) 

1 – 4 (ausschließlich im Anlass-
fall) 

Im Rahmen der Video-
überwachung aufgenom-
mene Personen, welche 
im Anlassfall identifiziert 
werden: 

04 Bilddaten der Betroffenen 
(Aussehen, Verhalten) 

1 – 4 (ausschließlich im Anlass-
fall) 

05 Ort der Bildaufzeichnung 
(Räumlichkeit, Standort der 
Kamera) 

1 – 4 (ausschließlich im Anlass-
fall) 

06 Zeit der Bildaufzeichnung (Da-
tum, Uhrzeit, Beginn/Ende der 
Bildaufzeichnung) 

1 – 4 (ausschließlich im Anlass-
fall) 

07 Identität der Betroffenen, so-
weit aus der Aufzeichnung für 
den Auswertenden erkennbar 

1 – 4 (ausschließlich im Anlass-
fall) 

08 Rolle der Betroffenen (zB Tä-
ter, Opfer, Zeuge), soweit aus 
der Aufzeichnung erkennbar 

1 – 4 (ausschließlich im Anlass-
fall) 

 
H.2 Empfängerkreise: 
 
1 Zuständige Behörde bzw. zuständiges Gericht (zur Sicherung aus Beweisgrün-

den in Strafrechtssachen) gemäß §§ 80 bzw. 109 ff StPO iVm §§ 7, 8 und § 50a 
Abs. 6 Z 1 DSG 2000; 

2 Sicherheitsbehörden (zu sicherheitspolizeilichen Zwecken) gemäß § 53 Abs. 5 
SPG iVm § 50a Abs. 6 Z 2 DSG 2000; 

3 Gerichte (zur Sicherung von Beweisen in Zivilrechtssachen) gemäß §§ 384 ff ZPO 
iVm §§ 7 und 8 Abs. 3 Z 5 DSG 2000; 

4 Versicherungen (ausschließlich zur Abwicklung von Versicherungsfällen) gemäß 
§§ 7 und 8 Abs. 1 Z 4, 8 Abs. 3 Z 4 und 5 DSG 2000. 

 
I. Parkgaragen und -plätze 
Zweck der Datenanwendung: 
Verschlüsselte Videoüberwachung der vom Auftraggeber betriebenen Parkgaragen und -plätze (ins-
besondere des Einganges und des Zutrittsbereiches, der Kassen und Automaten, der Stiegenhäuser 
sowie der Parkdecks) zum Zweck des Eigentumsschutzes und des Verantwortungsschutzes, der Ver-
hinderung, Eindämmung und Aufklärung strafrechtlich relevanten Verhaltens, soweit hievon der Auf-
gabenbereich des Auftraggebers betroffen ist, mit ausschließlicher Auswertung in dem durch den 
Zweck definierten Anlassfall, wobei sich die Zulässigkeit der Videoüberwachung nach § 50a DSG 2000 
richtet. 

 
Rechtsgrundlagen der Anwendung sind insbesondere die folgenden Gesetze (in der geltenden Fas-
sung) und vertraglichen Verpflichtungen: 
§§ 50a ff Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999; §§ 353 ff Allgemeines bürgerli-
ches Gesetzbuch (ABGB), JGS Nr. 946/1811; § 80 Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631; Ver-
kehrssicherungspflichten, Vertragshaftung. 

 
Höchstdauer der zulässigen Datenaufbewahrung: 
Aufgezeichnete Daten sind, sofern sie nicht aus konkretem Anlass für die Verwirklichung der zu 
Grunde liegenden Schutz- oder Beweissicherungszwecke oder für Zwecke nach § 50a Abs. 6 DSG 2000 
benötigt werden, spätestens nach 72 Stunden zu löschen (§ 50b Abs. 2 DSG 2000). 
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I.1 Daten der Anwendung: 
 

Betroffene Personengruppen: Nr.: Datenarten (samt Historie): Empfängerkreise: 
Personen, welche sich im videoüber-
wachten Bereich aufhalten: 

01 Bilddaten der Betroffenen (Ausse-
hen, Verhalten) 

1 – 4 (ausschließ-
lich im Anlassfall) 

02 Ort der Bildaufzeichnung (Räum-
lichkeit, Standort der Kamera) 

1 – 4 (ausschließ-
lich im Anlassfall) 

03 Zeit der Bildaufzeichnung (Datum, 
Uhrzeit, Beginn/Ende der Bildauf-
zeichnung) 

1 – 4 (ausschließ-
lich im Anlassfall) 

Im Rahmen der Videoüberwachung 
aufgenommene Personen, welche im 
Anlassfall identifiziert werden: 

04 Bilddaten der Betroffenen (Ausse-
hen, Verhalten) 

1 – 4 (ausschließ-
lich im Anlassfall) 

05 Ort der Bildaufzeichnung (Räum-
lichkeit, Standort der Kamera) 

1 – 4 (ausschließ-
lich im Anlassfall) 

06 Zeit der Bildaufzeichnung (Datum, 
Uhrzeit, Beginn/Ende der Bildauf-
zeichnung) 

1 – 4 (ausschließ-
lich im Anlassfall) 

07 Identität der Betroffenen, soweit 
aus der Aufzeichnung für den Aus-
wertenden erkennbar 

1 – 4 (ausschließ-
lich im Anlassfall) 

08 Rolle der Betroffenen (zB Täter, 
Opfer, Zeuge), soweit aus der Auf-
zeichnung erkennbar 

1 – 4 (ausschließ-
lich im Anlassfall) 

 
I.2 Empfängerkreise: 
 
1 Zuständige Behörde bzw. zuständiges Gericht (zur Sicherung aus Beweisgrün-

den in Strafrechtssachen) gemäß §§ 80 bzw. 109 ff StPO iVm §§ 7, 8 und § 50a 
Abs. 6 Z 1 DSG 2000; 

2 Sicherheitsbehörden (zu sicherheitspolizeilichen Zwecken) gemäß § 53 Abs. 5 
SPG iVm § 50a Abs. 6 Z 2 DSG 2000; 

3 Gerichte (zur Sicherung von Beweisen in Zivilrechtssachen) gemäß §§ 384 ff ZPO 
iVm §§ 7 und 8 Abs. 3 Z 5 DSG 2000; 

4 Versicherungen (ausschließlich zur Abwicklung von Versicherungsfällen) gemäß 
§§ 7 und 8 Abs. 1 Z 4, 8 Abs. 3 Z 4 und 5 DSG 2000. 

 

 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 

Stadt Graz, Präsidialabteilung, Hauptplatz 1, 8010 Graz  
Tel. 0316 872 2302, datenschutzbeauftragter@stadt.graz.at 
Datenschutzerklärung: www.graz.at/datenschutz  
 

 
Stand: 25.05.2018 
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